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RS OGH 1967/1/31 4Ob5/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1967

Norm

Sbg LAO §29

Sbg LAO §115

Rechtssatz

Ein "bestellter Betriebsrat" im Sinne des § 29 Sbg LAO ist nur ein solcher, bei dessen Wahl keine Verletzung der

elementarsten Wahlgrundsätze unterlaufen ist. Eine Betriebsratswahl, bei der die elementarsten Grundsätze einer

Wahl im allgemeinen und einer Betriebsratswahl im besonderen verletzt wurden, bei der weder Wählerlisten aufgelegt

noch ein Wahlvorschlag erstattet wurden, bei der die Geheimhaltung der einzelnen Wählerstimmen nicht

gewährleistet war, kann nicht als Betriebsratswahl im Sinne der Sbg LAO angesehen werden.
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